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Vorwort 

Die Schrift knüpft an einen früheren Vortrag an, der meinen beruflichen 
Weg nach Greifswald gelenkt und mich zu der Frage geführt hat, warum 
im Wettbewerbsrecht eigentlich überhaupt zwischen Schutzzwecken un
terschieden werden soll. Daraus ist meine Greifswalder Antrittsvorlesung 
(JZ 1997, S. 916 ff.) entstanden. Diese Arbeit baut nun die dortigen The
sen aus, soll sie im einzelnen untermauern und konzentriert sich unter 
Einbeziehung des europäischen Gemeinschaftsrechts und rechtsverglei
chender Bezüge speziell auf den Verbraucherschutz. Die Verbraucher
schutzdiskussion hat das Wettbewerbsrecht in der Vergangenheit nur sehr 
eingeschränkt erreicht und im materiellen Wettbewerbsrecht kaum Spu
ren hinterlassen. Der Verbraucherschutz ist als Diskussionsgegenstand 
gleichwohl kein „Schnee von gestern" mehr, sondern wird aufgrund des 
europäischen Gemeinschaftsrechts für das deutsche Recht wieder zuneh
mend aktuell. Namentlich in Gestalt der Rechtsprechung des EuGH zum 
„verständigen Verbraucher" hat eine solche Entwicklung bereits einge
setzt. 

Die Arbeit ist im wesentlichen auf dem Stand von Herbst 1999. Der 
Abschluß hat sich leider sehr verzögert, aber was lange währt, wird ja viel
leicht den einen oder anderen Leser anregen. 

Greifswald, im April 2000 Axel Beater 
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1. Teil 

Grundlagen 

A. Gegenstand der Untersuchung 

Der Gedanke, daß der Verbraucher geschützt werden muß, hat einen Sie
geszug ohnegleichen hinter sich und ist inzwischen zu einem tiefverwur
zelten Allgemeingut geworden. Wäre es nicht merkwürdig, wenn jemand 
gegen einen Schutz des Verbrauchers wäre? In Wirtschaftssystemen, die 
auf dem Prinzip des freien Wettbewerbs basieren, ist der Verbraucher
schutz ein offensichtlich notwendiges Gegengewicht, um Ungleichge
wichtslagen zwischen dem Verbraucher und ihm gegenüberstehenden 
Kaufleuten auszugleichen. 1 Dieses Verständnis herrscht auch auf seiten 
der Europäischen Gemeinschaft vor,2 die sich eine Angleichung des Ver
braucherschutzes auf „hohem Schutzniveau" vorgenommen (Art. 95 
Abs. 3 EGV) und uns dazu Regelungen über Haustürgeschäfte, Verbrau
cherkredite, Produkthaftung und anderes mehr beschert hat. 

Aber trotz aller Euphorie entpuppt sich der Verbraucherschutzgedanke 
bei näherem Hinsehen als ein schwer faßbarer Rechtsbegriff, als eine Chi
märe, die Löwe, Ziege und Schlange zugleich ist. Wer ist überhaupt ,-;./er
braucher", wovor soll dieser Verbraucher eigentlich gesichert werden und 
warum soll er im einzelnen Schutz genießen? Selbst in Ländern, die das 
Verbraucherschutzrecht als einheitliches und eigenes Gebiet begreifen, 3 

ist Verbraucherschutz nur ein Oberbegriff, der unterschiedliche Bereiche 
unter einen gemeinsamen Nenner bringt. Das englische consumer pro
tection law beispielsweise ist eine lose Ansammlung von Haftungsrecht 

1 Zu den Ursachen und Erscheinungsformen dieses Ungleichgewichts von Hippe/, Ver
braucherschutz, 3. Auflage, 1986, S. 3 f. 

2 Dazu und zu zahlreichen Einzelheiten Reich, Europäisches Verbraucherrecht, ZEuP 
1994, s. 381 ff. 

3 Zur internationalen Ausdehnung und Akzeptanz des Verbraucherschutzgedankens 
von Hippe/, Verbraucherschutz, S. 5 ff. mwN.; Überblicke über den wettbewerbsrechdichen 
Schutz der Verbraucher vor irreführender Werbung in den Mitgliedstaaten der EG vor und 
nach Entstehen der Richtlinie 84/450/EWG über irreführende Werbung gibt Schricker, 
Unlauterer Wettbewerb und Verbraucherschutz, GRUR Int. 1970, S. 32, 34 ff.; Schricker, 
Die Bekämpfung der irreführenden Werbung in den Mitgliedstaaten der EG, GRUR lnt. 
1990, S. 112 ff. mwN. 
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und einzelnen wettbewerbs-, zivil- und gewerberechtlichen Gebieten4 

und gleiches gilt etwa für das Verbrauchergesetzbuch, das sich Frankreich 
vor wenigen Jahren gegeben hat. 5 Für das deutsche Recht ist eine ver
gleichbare Bewertung erst recht angebracht. Zwar gibt es inzwischen so
gar ein Kurzlehrbuch über Verbraucherschutzrecht6, doch faßt es lediglich 
einzelne Schutzmöglichkeiten, etwa aufgrund des AGB-Rechts, und zi
vil- oder wettbewerbsrechtliche Sicherungen zusammen, da es ein ein
heitliches Verbraucherrecht in Deutschland eben nicht gibt. Wer von Ver
braucherschutz spricht, muß deshalb sagen, was er damit meint. 

In dieser Untersuchung soll es um Verbraucherschutz durch das Wett
bewerbsrecht gehen. Das Wettbewerbsrecht erfaßt längst nicht alle Aspek
te des Verbraucherschutzes, insbesondere betrifft es den Schutz des Ver
brauchers vor unsicheren Produkten allenfalls am Rande7 und klammert 
ihn aus systematischen Überlegungen grundsätzlich aus dem eigenen An
wendungsbereich aus. 8 Dennoch bildet es den vielleicht wichtigsten 
Zweig des ,,Verbraucherschutzrechts", da es vor allem mit dem Schutz vor 
irreführender Werbung einen praktisch besonders bedeutsamen Bereich 
betrifft und mit den § 1, 3 UWG gleich zwei Generalklauseln kennt, in 
deren Handhabung verbraucherschützende Wertungen einfließen kön
nen. Da zugleich beide Normen dem Richter kaum inhaltliche Vorgaben 
machen, stellt sich bei ihrer Anwendung die rechtliche Problematik, was 
denn Verbraucherschutz überhaupt ist und wie er ausgestaltet sein sollte, 
in besonders nachhaltiger Form. 9 

4 Etwa Ramsay, Consumer Protection -Text and Materials, London 1989. 
5 Dazu Witz/ Wolter, Das neue französische Verbrauchergesetzbuch, ZEuP 1995, 

s. 35 ff. 
6 Borchert, Verbraucherschutzrecht, 1994. 
7 BGH vom 09.12.1986 (Lenkerverkleidung), Bd.99, S. 167ff. Dazu P. Ulmer, Pro

duktbeobachtungs-, Prüfungs- und Warnpflichten eines Warenherstellers in bezug auf 
Fremdprodukte? - Delikts-, wettbewerbs- und kartellrechtliche Bemerkungen zum Hon
da-Urteil, ZHR 152 (1988), S. 564 ff.; Beater, Nachahmen im Wettbewerb, 1995, S. 423 f. 

8 Nach BGH vom 20.Juni 1996 (Fertiglesebrillen), GRUR 1996, S. 793 ff. bietet das 
UWG beispielsweise keinen Schutz vor Fertiglesebrillen, die ohne fachkundige Beratung 
im Wege der Selbstbedienung erworben werden können. Wenn der Gesetzgeber keine 
entsprechende Verkaufsbeschränkung erläßt, dann ist es nach BGH (Fertiglesebrillen), aaO. 
S. 795 nicht Sache des Wettbewerbsrechts, den vom Gesetzgeber belassenen Freiraum 
durch ein allgemeines Verbot zu beschneiden. 

9 Das UWG war bislang eines der wenigen verbraucherschutzrelevanten Gesetze, die 
mit der Verbandsklage auch ein Instrument kannten, um den betroffenen Verbraucher von 
der Last einer individuellen Klage zu befreien. Die Verbandsklage kann den Verbraucher 
unter Umständen viel effektiver sichern als dies in den herkömmlichen zivilrechtlichen 
Bahnen möglich ist. Wenn etwa unzulässige Werbemethoden mit Hilfe der§ 3, 13 Abs. 2 
UWG generell abgestellt werden, dann hängt der Schutz des Betroffenen eben nicht mehr 
von zivilrechtlichen Rücktritts-, Anfechtungs- oder Widerrufsmöglichkeiten ab, die dem 
rechtsunkundigen Verbraucher nicht weiterhelfen. Die Richtlinie 98127 /EG über Unter-
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Aber auch für den abgegrenzten Bereich des Wettbewerbsrechts sind 
Bedeutung und Reichweite des Verbraucherschutzgedankens nur unbe
friedigend geklärt. Während die „verbraucherrechtliche" Diskussion 10 

sich meist auf die zivilrechtlichen Aspekte beschränkt, hat die wettbe
werbsrechtliche Diskussion die fruchtbaren Ansätze, die Schricker11 vor 
mehr als einem Vierteljahrhundert gemacht hat, ungenutzt versickern las
sen und an einer näheren dogmatischen Beschäftigung mit dem Verbrau
cherschutzgedanken nur verhaltenes Interesse gezeigt. Der wettbewerbs
rechtliche Verbraucherschutz fristete lange Zeit ein Schattendasein12 und 
rückt - dem ersten Anschein zum Trotz - auch im Zusammenhang mit 
der hitzigen Diskussion über den Verbraucherbegriff und die Verbrau
cherschutzrechtsprechung des EuGH nur zögerlich in den Vordergrund. 
Die Diskussion konzentriert sich derzeit auf Einzelkonstellationen. Die 
Rechtsprechung wendet die § 1, 3 UWG extensiv an und beruft sich dazu 
häufig auf den Verbraucherschutzgedanken. Dieser extensive Gebrauch 
verbraucherschützender Überlegungen ist verdächtig, über seine schein
bar vernünftigen Ziele hinauszuschießen. Ist es wirklich zutreffend, wenn 
die Judikatur des BGH vielfach für einen Verbraucherschutz auf „hohem 
Schutzniveau" in Anspruch genommen wird? Die Pauschalität, mit der 
die Wettbewerbsgerichte sich auf den Verbraucherschutz berufen, ver
deckt vieles und kann sachgerechte Lösungen nur erschweren. Der Zu
stand des deutschen Wettbewerbsrechts wird sowohl vielfach verteidigt als 
auch beklagt, wobei die kritischen Stimmen unter dem Einfluß des euro
päischen Rechts in letzter Zeit an Zahl zugenommen haben. Im weiteren 
sollen das deutsche Wettbewerbsrecht untersucht und dabei insbesondere 

lassungsklagen zum Schutz von Verbraucherinteressen, EWS 1998, S. 44 7 ff. schreibt eine 
Verbandsklagemöglichkeit inzwischen für weitere Verbraucherschutzgebiete vor. 

10 Siehe etwa jüngst Tonner, Die Rolle des Verbraucherrechts bei der Entwicklung ei
nes europäischen Zivilrechts, JZ 1996, S. 533 ff.; Dreher, Der Verbraucher - Das Phantom 
in den opera des europäischen und deutschen Rechts?,JZ 1997, S. 167 ff. Derselbe Befund 
gilt eingeschränkt auch für die anspruchsvolle, umfassende Untersuchung von Drex/, Die 
wirtschaftliche Selbstbestimmung des Verbrauchers, 1998, die sich weitestgehend mit dem 
Vertragsrecht beschäftigt. Drexl bezieht in seinen Argumentationen und in Einzelaspekten 
den wettbewerbsrechtlichen Irreführungsschutz mit ein und versucht auch eine allgemei
ne Grundlegung zur wettbewerbsrechtlichen Interessenabwägung (aaO. S. 547 ff.), im De
tail geht er aber lediglich auf politische Werbung (aaO. S. 555 ff.) und Umweltwerbung 
(aaO. S. 573 ff.) und damit auf Bereiche ein, die eher am Rande der wettbewerbsrechtli
chen Problematik liegen. 

11 Schricker, GRUR Int. 1970, S. 32, 38 ff. 
12 So schützt das Wettbewerbsrecht beispielsweise nach Rittner, Wettbewerbs- und 

Kartellrecht, 6. Auflage, 1999, § 1 Rdn. 18 „in seiner derzeitigen Fassung auch, wenngleich 
nur zum Teil, Interessen der Verbraucher unmittelbar" ;· Emmerich, Recht des unlauteren 
Wettbewerbs, sprach in der 4. Auflage 1994, z.B. aufS. 19 Verbraucherinteressen noch aus
drücklich an, während die 5. Auflage 1998, z.B. aufS. 12 ff. darauf nicht mehr eingeht. 
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die „schutzfreundliche" Rechtsprechung überprüft und ggf. an ihren ei
genen Aussagen gemessen werden. Es geht um die Homogenität des deut
schen Wettbewerbsrechts, die dahinterstehenden Konzepte und letztlich 
die Berechtigung der einzelnen Sachlösungen. Dazu reicht es freilich 
nicht aus, abstrakt ein bestimmtes Verbraucherleitbild zu favorisieren und 
die unterschiedlichen Verbraucherbegriffe von BGH und EuGH schroff 
gegeneinander zu stellen. Vielmehr ist zunächst nach der Rechtfertigung 
und den Ausgangspunkten für das jeweilige Verbraucherleitbild von deut
schem und europäischem Recht zu fragen. An dieser Stelle darf die 
Diskussion aber nicht stehen bleiben. Untrennbar mit dem Verbraucher
leitbild verbunden ist die Frage, zu welchen Konsequenzen der jeweilige 
Verbraucherbegriff führt und ob er folgerichtig durchgehalten wird. Dar
in liegt ein wichtiger Kernpunkt der Problematik. Die darüber notwendi
ge Diskussion soll hier vorangetrieben werden. 

B. Bedeutung von Schutzzwecken 

Wer die Bedeutung des Verbraucherschutzgedankens für das Wettbe
werbsrecht klären will, sieht sich nicht nur dem Problem gegenüber, „Ver
braucherschutz" inhaltlich zu definieren. Als weitere Schwierigkeit 
kommt hinzu, daß auch die Strukturen des Wettbewerbsrechts selbst klä
rungsbedürftig sind. Die Bedeutung des Verbraucherschutzgedankens für 
das Wettbewerbsrecht hängt davon ab, ob der Verbraucherschutz einen ei
genständigen wettbewerbsrechtlichen Schutzgrund bildet und welche 
Bedeutung ein solcher Schutzzweck im Wettbewerbsrecht hat. Die Be
deutung von wettbewerbsrechtlichen Schutzzwecken wiederum ist 
durchaus heikel und liegt keineswegs auf der Hand. Wer den wettbe
werbsrechtlichen Schutzzwecken in Bedeutung, Reichweite und Recht
fertigung nachspürt, erlebt viele seltsame Dinge. 

Das Schrifttum scheint zunächst in merkwürdiger Weise in zwei unter
schiedliche Richtungen zu zerfallen. Das deutlich kleinere Lager zieht 
den Terminus „Schutzzweck" überhaupt nicht heran und macht die 
Handhabung namentlich der Generalklausel § 1 UWG primär von 
wettbewerbsfunktionalen Maßstäben abhängig. 13 Die überwiegende Zahl 
der Lehrbücher, Kommentare und sonstigen Darstellungen des Rechts 
gegen den unlauteren Wettbewerb stellt dagegen auf „Schutzzwecke" ab 

13 Am ausgeprägtesten Schünemann, Wettbewerbsrecht, 1989, S. 44 ff.; Schünemann in: 
]acobs/Lindacher/Teplitzky (Hrsg.), Großkomm. UWG, 1. Auflage, 1991 ff., Ein! Rdn. D 
34 ff.; für das österreichische Recht ähnlich Koppensteiner, Österreichisches und europäi
sches Wettbewerbsrecht, 3. Auflage, 1997, § 32 Rn. 43. 
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und scheint ganz anders zu verfahren. Diese Autoren sind sich im Grund
satz weitgehend darüber einig, welchen Schutzzwecken das Wettbewerbs
recht dient, und die zwischen ihnen bestehenden Unterschiede sind in 
der Regel nicht inhaltlicher Natur. Insbesondere soll das, was man unter 
guten Sitten im Sinne des§ 1 UWG versteht, anhand der Schutzzwecke 
konkretisiert werden. 14 Bei genauerem Hinsehen zeigt sich allerdings, daß 
die beiden Lager wohl doch nicht so gegensätzlich ausgerichtet sind. Sie 
betonen lediglich verschiedene Seiten derselben Medaille und greifen 
grundsätzlich auch auf Aspekte der vermeintlichen Gegenposition zu
rück. 15 An dieser Stelle soll deshalb zunächst auf eine genauere Klärung 
verzichtet16 und das weitere Augenmerk auf die Schutzzwecke gelegt 
werden. Die Schutzzwecke werden in der Literatur überwiegend im Hin
blick auf den jeweils betroffenen Personenkreis oder das von ihnen erfaßte 
Interesse definiert17 und beziehen sich auf den Schutz von Konkurrenten, 
von Verbrauchern und der jeweiligen Marktgegenseite sowie auf den Be
stand des Wettbewerbs als Institution und auf bestimmte Allgemeinheits
interessen. 18 

Mit derselben Gleichförmigkeit bleiben die meisten einschlägigen 
Werke aber zugleich eine Antwort auf die Frage schuldig, was sich im ein
zelnen hinter den jeweiligen Schutzzwecken verbirgt. Der nach Schaffung 
des UWG entstandene, langjährige Streit darüber, ob es ein absolutes 
Recht des Mitbewerbers auf Unterlassung unlauteren Wettbewerbs gebe 
und ob dies eine Art wirtschaftliches Persönlichkeitsrecht oder ein Recht 

14 U.a. Baumbach/ Hefermeh/, Wettbewerbsrecht, 21 . Auflage, 1999, Einl UWG Rdn. 
73 ff. ; von Gamm, UWG, 3. Auflage, 1993,Einf A Rdn. 24 ff, 29 und§ 1 UWG Rdn. 29 ff. ; 
Piperin Köhler/ Piper, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 1995, Einf UWG Rdn. 
184. Tendenziell nochmals anders früher Meyer-Cording, Gute Sitten und ethischer Gehalt 
des Wettbewerbsrechts - Grundsätzliches zu § 1 UWG, JZ 1964, S. 273 ff, 310 ff 

15 So setzt sich Schünemann, Wettbewerbsrecht, S. 137 f. mit dem Verbraucherbegriff 
auseinander; Emmerich , Recht des unlauteren Wettbewerbs, S. 36 ff , 54 f. versteht § 1 
UWG funktional und gliedert die behandelten Fallgruppen nach den von ihnen betroffe
nen Interessen; Baumbach/ Hefermehl, Wettbewerbsrecht, Ein! UWG Rdn. 40 ff., 66 ff be
tont die Schutzzwecke und will § 1 UWG zugleich funktional verstanden wissen; Piperin 
Köhler/ Piper, EinfUWG Rdn. 184 f. wollen§ 1 UWG durch Abwägung der jeweils be
troffenen Interessen ausfüllen und sehen die „Lauterkeit im Wettbewerb" dabei als „über
geordneten Gesichtspunkt" an. 

16 Siehe unten in diesem Teil, S. 31 ff. 
17 Statt vieler Baumbach/ Hefermehl, Wettbewerbsrecht, Ein! UWG Rdn. 40, 41 ff, 

44 ff Zum Teil die Differenzierung nach einzelnen Normen des UWG betonend aller
dings Emmerich, Recht des unlauteren Wettbewerbs, S. 12; Rittner, Wettbewerbs- und Kar
tellrecht,§ 1 Rdn. 18 f. 

18 Mit Unterschieden im Detail, die hier aber vernachlässigt werden können: BGH 
vom 14.Januar 1999 (Güllepumpen), GRUR 1999, S. 751, 753 mwN.; Baumbach/ Hefer
mehl, Wettbewerbsrecht, Ein! UWG Rdn. 42; Emmerich, Recht des unlauteren Wettbe
werbs, S. 12 ff ; von Gamm,Einf A Rdn.16.; Köhler in Köhler/ Piper, EinfUWG Rdn. 184, 
178. 
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des Unternehmens sei, 19 darf damit nicht gleichgesetzt werden. Der da
malige Streit erklärte sich aus dem Bestreben, den früher als anrüchig 
empfundenen Vorwurf der Sittenwidrigkeit zu vermeiden und dazu ins
besondere auf§ 823 Abs. 1 BGB auszuweichen. 20 Er ist heute obsolet. Mit 
einem solchen Recht des Unternehmers, das auf das Verhältnis zweier 
Mitbewerber zueinander abstellt, lassen sich weder Interessen Dritter wie 
zum Beispiel Interessen der Verbraucher oder der Allgemeinheit noch das 
Interesse an bestehendem Wettbewerb angemessen erfassen. 21 An die 
Stelle dieses Streits ist freilich ein Vakuum getreten. Schutzzwecke werden 
für wichtig gehalten, aber kaum jemand sagt, welchen Inhalt sie haben. 22 

Darüber, was insbesondere den wettbewerbsrechtlichen Verbraucher
schutz ausmacht bzw. welche Interessen der Verbraucher in die für § 1 
UWG maßgebliche Abwägung einfließen sollen, erfährt der Leser in aller 
Regel nichts. 23 Stattdessen orientieren sich die meisten Darstellungen an 
den auf HefermehP.4 zurückgehenden Fallgruppen wie „Behindern", 
„Kundenfang", „Marktstörung" oder „Ausbeuten" , und diese Fallgrup
pen werden weder auf die unterschiedlichen Schutzzwecke abgestimmt, 
noch geben sie inhaltlichen Aufschluß darüber, warum die von der jewei
ligen Fallgruppe erfaßten Praktiken wettbewerbswidrig sein sollen. 25 

Welchen Zwecken beispielsweise die Fallgruppen „Rechtsbruch" oder 
„Ausbeutung" dienen, ob sie sich aus Gründen des Wettbewerberschut
zes, des Verbraucherschutzes, des Institutionenschutzes oder aus Gründen 
des Allgemeininteresses erklären, wird dem Leser nicht mitgeteilt. 26 

Diese „Enthaltsamkeit" ist durchaus verständlich. Schutzzwecke müs
sen als juristische Kategorien erst mit Inhalt gefüllt werden und geben aus 
sich selbst heraus keine Lösungen vor. Dies räumt indes nicht den Ver
dacht aus, das Denken in Schutzzwecken könne ein farbloses Glasperlen
spiel ohne praktischen Wert sein. Über den Inhalt der jeweiligen Schutz-

19 Siehe u.a. Kohler, Der unlautere Wettbewerb, S. 17 ff. ; eingehend Fikentscher, Wettbe
werb und gewerblicher Rechtsschutz, S. 157 ff. mwN. 

20 Baumbach, Verschulden und Sittenwidrigkeit im Wettbewerbsrecht, JW 1930, 
S. 1643 ff. ; Baumbach, Gesetzgeberische Gedanken zum Wettbewerbsrecht, DJZ 1931 , 
S. 58 ff. 

21 So bereits E. Ulmer, Wandlungen und Aufgaben im Wettbewerbsrecht, GRUR 1937, 
S. 769, 772. 

22 Soweit ersichtlich geht nur Schünemann in: Großkomm. UWG, Einl Rdn. C 17 ff. auf 
diese Fragen ein. 

23 Siehe aber Schünemann in: Großkomm. UWG, Einl Rdn. C 21 ff. 
24 Baumbach/ Hefermehl, Wettbewerbsrecht, Einl UWG Rdn. 160 ff. 
25 Siehe auch Schünemann in: Großkomm. UWG, Einl Rdn. D 141 ; Ott, Systemwandel 

im Wettbewerbsrecht - Die Generalklausel des § 1 UWG und ihre Rückwirkungen auf 
Rechtsprechung und Dogmatik, FS Raiser, 1974, S. 403, 406 ff. 

26 Siehe etwa Baumbach / Hefermeh/, Wettbewerbsrecht, § 1 UWG Rdn. 438 ff., Rdn. 
608 ff. 
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zwecke wird wenig nachgedacht und über das Verhältnis der Schutzzwek
ke zueinander ist nahezu gar nichts zu erfahren. 27 So wird der neugierige 
Leser bei der Frage, welche Interessen maßgeblich sind, etwa durch von 
Gamm schlicht auf den Einzelfall verwiesen.28 Eine Antwort darauf, wie 
denn zu verfahren sei, wenn die betroffenen Interessen nicht miteinander 
konform gehen, erhält er überhaupt nicht.29 Unter dem Strich steht damit 
eine gewisse Ratlosigkeit. Schutzzwecke und Fallgruppen stehen bislang 
fast beziehungslos nebeneinander und man fragt sich, welchen Sinn die 
angeblich so anerkannten Schutzzwecke überhaupt haben sollen. Warum 
soll etwa der Verbraucherschutz als Schutzzweck im Wettbewerbsrecht 
überhaupt nötig sein und welche Vorteile soll er bringen? Es macht doch 
nachdenklich, wenn Schricker in einem Beitrag über „Hundert Jahre Ge
setz gegen den unlauteren Wettbewerb" die Anerkennung des Verbrau
cherschutzes als Schutzzweck des UWG zu einer der „größten Leistun
gen privatrechtlicher Rechtsfortbildung im 20.Jahrhundert" erklärt30 

und an gleicher Stelle feststellt, daß das richterrechtlich geprägte Wettbe
werbsrecht im Laufe von hundert Jahren großes Beharrungsvermögen 
gezeigt und sich eigentlich nicht verändert hat.31 Ebenso hat Hefermehl 
eindrucksvoll über viele Jahre hinweg von den Wandlungen des Lauter
keitsrechts berichtet,32 ohne daß sich für den Bereich des Verbraucher
schutzes jedoch sagen läßt, zu welchen anderen Rechtsprechungsergeb
nissen diese einschneidenden Wandlungen geführt haben sollen. Eine 
„fundamentale Rechtsfortbildung" aber, deren Auswirkungen auf der 
Ebene schlichter Rechtsanwendung nicht recht auszumachen sind, ist 
verdächtig. Zwei Deutungen drängen sich geradezu auf, auch wenn damit 
nicht alle Erklärungsmöglichkeiten genannt sind: Entweder ist die Recht
sprechung durch den Rückgriff auf andere Schutzüberlegungen bereits 
vorher zu einem effektiven wettbewerbsrechtlichen Verbraucherschutz 
gelangt33, oder der Verbraucherschutz hat sich als Schutzzweck im Wett-

27 Siehe aber Schüneman in: Großkomm. UWG, Ein! Rdn. C 26 ff 
28 Von Gamm, Einf A Rdn. 29. 
29 Von Gamm, § 1 UWG Rdn. 35. Das übrige Schrifttum schreckt ebenfalls vor Festle

gungen zurück, siehe etwa Emmerich, Recht des unlauteren Wettbewerbs, S. 13 f. 
30 Schricker, Hundert Jahre Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb - Licht und 

Schatten, GRUR Int. 1996, S. 473, 476. 
3t Schricker,aaO.S. 474. 
32 Insbesondere Hefermeh/, Entwicklungen im Recht gegen unlauteren Wettbewerb, 

FS Fischer, 1979, S. 197 ff 
33 Auf solche Überlegungen läßt sich die These von der Gesamtheit der Mitbewerber 

zurückführen. Auf diese Weise ließe sich die Linie der h .M . möglicherweise rechtfertigen. 
Die Literatur denkt über diese Frage freilich kaum nach mit der Folge, daß die h.M. nur 
auf ungenügende, in ihrer Tragfähigkeit nicht überprüfte Pfeiler zurückgeführt werden 
kann. Siehe auch unten in diesem Teil, S. 29 ff 
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bewerbsrecht nicht wirklich durchsetzen können. 34 Im ersten Fall stellt 
sich die Frage, ob der Verbraucherschutz als wettbewerbsrechtlicher 
Schutzzweck überhaupt notwendig ist. Im zweiten Fall wäre darüber 
nachzudenken, warum der Verbraucherschutzgedanke keine Gefolgschaft 
gefunden hat und ob dies so bleiben sollte. Wie die exakte Antwort auch 
ausfallt, der gegenwärtige Zustand des Wettbewerbsrechts muß skeptisch 
stimmen. 

I. Chronologie der Schutzzwecke und Fallgruppen 

Die aufgezeigte Situation hat einen wesentlichen Grund in einer zeitli
chen Komponente. Schutzzweckverständnis und Fallgruppenunterschei
dungen haben sich nicht einheitlich und zum Teil unabhängig voneinan_, 
der entwickelt. Die Abstimmung beider Größen aufeinander ist schwierig 
und stellt im einzelnen unterschiedliche Anforderungen. Hinzu kommt, 
daß die für eine inhaltliche Abstimmung erforderliche Weiterentwicklung 
des Wettbewerbsrechts noch keineswegs abgeschlossen ist und in man
chem erst begonnen hat. 

1. Schutzzwecke 

Eine gesetzliche Definition der Schutzzwecke des UWG, wie sie etwa in 
Art. 1 des schweizerischen UWG 1986 zu finden ist,35 hätte zum Beginn 
dieses Jahrhunderts (1909) wohl nicht nur mit allen Traditionen gebro
chen, sondern wäre in derartiger Weise gar nicht möglich gewesen. Das 
Wettbewerbsrecht war seinerzeit ein neues Gebiet. Auswirkungen und 
zukünftige Handhabung der Generalklausel ließen sich noch in keiner 
Weise absehen. Im übrigen läßt sich aufgrund der Erfahrungen mit den 
Schutzzweckdefinitionen in Art. 1 schweizerisches UWG 1986 noch kei
neswegs sagen, ob durch diese Definition tatsächlich viel gewonnen ist. 36 

Für das deutsche Recht kann dies jedoch dahinstehen. Die Schutzzwecke 

34 So instruktiv Tonner, Verbraucherschutz im UWG und die UWG-Reform von 1986, 
NJW 1987, S. 1917 ff, der seine These leider weder weiter ausgebaut noch deutlich macht, 
in welcher Weise sich der Verbraucherschutzzweck auf das Wettbewerbsrecht auswirken 
müßte. Siehe auch Veelken, Nationales Lauterkeitsrecht und Europäisches Gemeinschafts
recht, ZVglRWiss 92 (1993), S. 248 f. 

35 „Dieses Gesetz bezweckt, den lauteren und unverfälschten Wettbewerb im Interesse 
aller Beteiligten zu gewährleisten". 

36 Ein Hauptanliegen der Neuerung war, die schweizerischen Richter zu einem cou
ragierteren Umgang namentlich mit der wettbewerbsrechtlichen Generalklausel zu ani
mieren. Sie hat weniger in materiell-rechtlicher Hinsicht, sondern vornehmlich im Zu
sammenhang mit der Sanktionsfrage Bedeutung. Siehe Beater, 100 Jahre Gesetz gegen den 
unlauteren Wettbewerb - Eine Würdigung aus deutscher, europäischer und rechtsverglei
chender Sicht, ZEuP 1996, S. 200, 219 f. mwN. 
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des deutschen UWG sind vom Gesetzgeber allenfalls in Ansätzen festge
legt und im wesentlichen von Rechtsprechung und Lehre erst nach und 
nach in unterschiedlicher Reihenfolge entwickelt worden. 37 

a. Der deliktsrechtliche Ausgangspunkt: der Konkurrentenschutz 

Am Anfang dieser Entwicklung stand vielfach die Überzeugung, das 
UWG diene allein dem Schutz des einzelnen Wettbewerbers vor unlaute
ren Konkurrenzpraktiken. 38 Eine solche individuelle, deliktsrechtliche 
Schutzrichtung des Gesetzes ist unbestreitbar und unschwer zu belegen. 
Sie zeigte sich im UWG 1896 bereits an den Verboten des Geheimnisver
rats, der Anschwärzung und der geschäftlichen Verleumdung und ist bei 
der Schaffung des heutigen§ 1 UWG abermals klar hervorgetreten. Die 
1909 eingefügte Generalklausel war als ein wettbewerbsrechtliches Pen
dant zu § 826 BGB gedacht. Sie sollte von den strengen subjektiven Vor
aussetzungen des § 826 BGB befreien und das Vermögen gegen Wettbe
werbshandlungen auch dann schützen, wenn der Schädiger nur fahrlässig 
handelte.39 

b. Das Entstehen neuer Schutzrichtungen 

Etwa mit Beginn der 30er Jahre fing jedoch die Vorstellung an zu brök
keln, das UWG basiere auf einem einzigen Schutzzweck. Es setzte eine 
zunächst kaum merkbare Wandlung ein, an deren Ende zusätzliche 
Schutzrichtungen standen. Hatte die Literatur früher zwischen Maß
nahmen unterschieden, die sich gegen die Person eines bestimmten 
Wettbewerbers oder gegen eine Mehrheit von Konkurrenten richte
ten, 40 so wurde nunmehr zunehmend zwischen den Individualinteres
sen betroffener Wettbewerber und davon zu trennenden „Allgemein
heitsinteressen "41 oder „öffentlichen Interessen" differenziert. lnsbeson-

37 Einen detaillierten Überblick gibt Schünemann in: Großkomm. UWG, Ein!. Rdn. C 
4 ff. 

38 So bezweckte das UWG nach RG vom 14. März 1911 (Firmenrecht), GRUR 1911, 
S. 276 „nur den einzelnen Gewerbetreibenden selbst in seiner Privatrechtsphäre gegen Beein
trächtigungen bei der freien Ausübung seiner Erwerbstätigkeit durch unlautere Wettbe
werbshandlungen zu schützen" (Hervorhebung im Original) . 

39 1. Kommissionsbericht zum UWG 1909, Verhandlungen RT, XII. Legislaturpe
riode, 1. Session, S. 8434/8435. 

40 Alexander-Katz, Empfiehlt sich die Einführung gesetzlicher Maßnahmen gegen den 
unlauteren Wettbewerb?, in: Verhandlungen des XXIII . Deutschen Juristentags, 1895, 
S. 127 ff., 129 mwN.; Pisko, Der Schutz gegen unlauteren Wettbewerb, in: Ehrenberg 
(Hrsg.), Handbuch des gesamten Handelsrechts, Zweiter Band 1918, S. 429, 433 ff, 440 ff ; 
E. Ulmer, Sinnzusammenhänge im modernen Wettbewerbsrecht, 1932, S. 20 mwN. 

41 Im weiteren wird hier der Begriff „Allgemeinheitsinteressen" in einem engeren 
Sinne als damals verwendet und auf eine bestimmte Schutzrichtung beschränkt. 
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dere das Reichsgericht griff auf solche Wendungen zurück, die darauf
hin auch Eingang in das österreichische Recht fanden, 42 und gebrauchte 
sie als eine Art Sammelbegriff, mit dessen Hilfe es Neuerungen um
schrieb. Den Auftakt machten Urteile, nach denen die Unterlassungskla
ge nicht nur den Wettbewerber schützen, sondern „in Wahrheit" wie das 
ganze Wettbewerbsgesetz auch im öffentlichen Interesse den Auswüch
sen des Wettbewerbs überhaupt entgegentreten soll. 43 Damit war zu
gleich auch der Boden für die heute gemachten Schutzzweckunter
scheidungen bereitet, auch wenn das Reichsgericht insoweit noch nicht 
deutlich trennte. Hier wagte sich das Gericht unterschiedlich weit vor. 

Zum Schutz des Wettbewerbs als Institution lassen sich bereits in den 
Materialien zum UWG 1896 entsprechende Überlegungen finden. 44 Un
abhängig davon erkannte das Reichsgericht, daß das UWG auch den 
Wettbewerb als Institution schützen müsse, wenn der Wettbewerb nicht 
zur Disposition der einzelnen Wettbewerber stehen soll. So sprach die 
Diamantine-Entscheidung45 dem Wettbewerbsrecht den Zweck zu, nicht 
nur „den redlichen Wettbewerber zu schützen, sondern auch im öffentli
chen Interesse den Auswüchsen im Wettbewerb überhaupt zu steuern". 
Das Urteil verbot das kostenlose Verteilen von Waren, da es im Hinblick 
auf die erhebliche Sog- und Nachahmungswirkung dieser Werbung auf 
Konkurrenten fürchtete, es werde „hierdurch die Wirtschaftsordnung ge
stört" . 46 In der Sache wurde damit ein zweiter eigenständiger Schutz
zweck anerkannt. Heute argumentiert man in solchen Fällen mit dem 
Bestand des Wettbewerbs, der nicht im Hinblick auf den einzelnen Wett
bewerber, sondern aus anderen Gründen geschützt werden muß.47 

Der Schutz von Allgemeinheitsinteressen ist dagegen eine ausschließli
che Schöpfung der Gerichte. Auch hier finden sich bereits in der Judika
tur des Reichsgerichts Ansätze, wenngleich sie seinerzeit noch nicht als 

42 Dazu Koppensteiner, Österreichisches und europäisches Wettbewerbsrecht, § 32 Rn. 
25mwN. 

43 RG vom 24.1.1928 (Markenverband), Bd. 120, S. 49; RG vom 29.4.1930 (Rund
funknachricht),Bd. 128,S. 343. 

44 In der Reichstagsvorlage zum UWG 1896, Verhandlungen RT, IX. Legislaturpe
riode, 4. Session, 1895/93, Anlage Nr. 35, S. 101 wird u.a. darauf verwiesen, daß durch be
stimmte Absatzpraktiken ein Absatz erzielt werden konnte, „der den Bedarf eines Ortes 
oder eines ganzen Bezirkes auf Jahre hinaus deckte und für den entsprechenden Zeitraum 
die Thätigkeit der übrigen in demselben Geschäftszweige arbeitenden Gewerbetreiben
den nahezu lahm legte" . 

45 RG vom 27. März 1936 (Diamantine), GRUR 1936, S. 810, 812 mwN. Ähnliche 
Formulierungen hatte das RG schon früher verwendet.jedoch kam es dabei nicht zwin
gend auf diese Ausweitung an. Das Diamantine-Urteil zog dagegen erstmals konkrete ma
teriell-rechtliche Konsequenzen. 

46 RG (Diamantine),aaO. S. 812. 
47 U.a. BGH vom 26. Februar 1965 (Kleenex) , Bd. 43, S. 284 f. 
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